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Bebauungsplan Nr. 588 - Gebiet: Ehringhausen, südlich Am Ueling, nördlich Robbelshan 

Bewertung der Altlasten-Gefährdungsabschätzung (ehem. Deponie und Fa. Strasmann) 

• Hier: Orientierende Risikoprognose (Kühn Geoconsulting GmbH, Bonn, 31.7.2001) 

 

 

Das jetzt nachträglich vorgelegte o.g. Gutachten, in späteren Gutachten als „1. Bericht“ bezeichnet, 

beschreibt die historische Entwicklung, mögliche Verunreinigungsbereiche und Kostenschätzungen 

zur Verdachtsfläche. 

Der Bericht stellt die Grundlage für die folgenden Gutachten dar, die darauf Bezug nehmen und 

großteils darauf aufbauen. Er liefert aber keine neuen Erkenntnisse zur Beurteilung der von dem 

Altstandtort und der Altablagerung ausgehenden Gefährdung. Auf eine detaillierte Beschreibung und 

Bewertung kann deswegen verzichtet werden. 

 

Im Auftrag 

Gez. 

 

H.-D. Brinkmann 
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Bebauungsplan Nr. 588 - Gebiet: Ehringhausen, südlich Am Ueling, nördlich 
Robbelshan 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB 
Schreiben vom 14.6.2007 
 
 
 
 
Ergänzungen/Anmerkungen zur Entwurfsbegründung, Teil III, Abschnitt 6.3 „Altlasten“ 
bzw. 6.5 „Text zum Umweltbericht“: 
 
Seite 13, 3. und 5. Spiegelstrich („Sowohl der Gebäudeabriss...“ und „Bei dem 
Bodenaushub...“): 
Die gutachterliche Begleitung von Erdbaumaßnahmen sowie das damit verbundenen 
Entsorgungsmanagement gilt selbstverständlich nicht nur für die privaten Bau- und 
Erschließungsmaßnahmen, sondern auch für alle sonstigen relevanten Bautätigkeiten auf 
dem gekennzeichneten Grundstück (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, 
Straßenbau etc.).  
 
Seiten 13 und 14, 8. Spiegelstrich („Flächen im weiteren Hintergelände...“): 
Der Text ist aufgrund des jetzigen Zuschnitts des Bebauungsplans nicht mehr erforderlich, 
da die entsprechenden Böschungs- und Talbereiche nicht mehr darin enthalten sind 1. 
 
Die Spiegelstrichaufzählung auf den Seiten 13/14 sollte durch folgenden Absatz ergänzt 
werden: 
Es ist durch eine dauerhafte Abgrenzung im Bereich der hinteren Wohngrundstücksgrenzen 
zum Ehringhauser Bach-Tal (Zaun o.ä.) sicherzustellen, dass eine ungehinderter Zutritt zu 
den nicht abgedeckten Böschungsbereichen unterbunden wird. 
 
Hinweise: 
Unterhalb der Deponie existieren vier ehemalige Teiche, die vom ehemaligen Betrieb 
anscheinend zu Klärzwecken genutzt wurden. Die ehemaligen Teiche liegen außerhalb des 
jetzigen Bebauungsplangebiets, wurden in diesem Zusammenhang aber noch orientierend 

                                            
1 Im Umweltbericht ist dieser Punkt auf Seite 25 missverständlich dargestellt, da er in mehrere Spiegelstriche aufgeteilt wurde: 

Der Absatz „Im Rahmen von Pflanz- und Pflegemaßnahmen...“ bezieht sich nur auf den vorhergehenden Absatz „Bei einer 

Nutzung der Fläche als Wald...“, d.h. nicht auf abgedeckte, sanierte Bereiche. 
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untersucht (4. Bericht der Fa. Santec, Sedimentuntersuchungen des Bachbetts und der 
Klärteiche, 5.12.2006). 
Es wurden z.T. Schadstoffbelastungen im Teichschlamm gefunden, die weitergehende 
Maßnahmen erforderlich machen. Die untere Bodenschutzbehörde wird den weiteren 
Umgang mit der Verdachtsfläche bodenschutzrechtlich weiter verfolgen. 
 
 
Eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser ist im Bebauungsplangebiet aus 
Gründen des Grundwasserschutzes nicht zulässig. Das Niederschlagswasser ist, wie in der 
Entwurfbegründung beschrieben, dem Kanal zuzuführen. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
H.-D. Brinkmann 


